
WSA Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal
Greyerstraße 12 • 29525 Uelzen

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr. 25/2025
des WSA Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal 
gemäß § 1 Abs. 2 BinSchAufgG i.V.m 
§ 1.22 BinSchStrO

Meldepflicht für die Befahrung des Elbe-Seitenkanals 
mit 2-Kegelschiffen

Aktualisierung der seit 01.06.2016 gültigen Anordnung

Vor dem Hintergrund häufigen Schleusenrangs am Schiffshebewerk Lüne­
burg und an der Schleuse Uelzen besteht für Fahrzeuge, die gemäß § 3.14 
Nr. 2 BinSchStrO zwei blaue Lichter bzw. zwei blaue Kegel führen müssen, 
vor Durchfahrung der Schleusenanlagen am Elbe-Seitenkanal 
ab 01.06.2016 die nachfolgend beschriebene Meldepflicht:

In der Bergfahrt

• Meldung an Schiffshebewerk Lüneburg über Funkkanal 64 oder 
Telefon 04136 9126-2850:

o vor Erreichen der Schleuse Geesthacht bei Elbe-km 600 
o vor Einfahrt in den Elbe-Seitenkanal bei Artlenburg

• Meldung an Schleuse Uelzen über Funkkanal 65 oder 
Telefon 05802 98760-2650:

o vor Erreichen der Liegestelle Wulfstorf bei ESK-km 100 

In der Talfahrt

• Meldung an Schleuse Uelzen über Funkkanal 65 oder 
Telefon 05802 98760-2650:

o vor Erreichen der Liegestelle Bad Bodenteich bei ESK-km 40

• Meldung an Schiffshebewerk Lüneburg über Funkkanal 64 oder 
Telefon 04136 9126-2850:

o vor Erreichen der Liegestelle Wulfstorf bei ESK-km 80

Datenschutzhinweis:
Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Da­
tenschutzerklärung des WSA verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des 
WSA abrufen: https://www.wsa-mittellandkanal-elbe-seitenkanal.wsv.de/813-Datenschutz.
Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Text­
form.übermittelt werden.

WSV.de
Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes

Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt
Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal

Ludwig-Winter-Straße 5 
38120 Braunschweig

Am Waterlooplatz 9 
30169 Hannover

Am Hohen Ufer 1-3 
32425 Minden

Greyerstraße 12 
29525 Uelzen

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
3813S-312.04/003-09/191

Datum
14. August 2025

Rainer Behrens
Telefon +49 581 9079-1361
Telefax +49 581 9079-1366

Zentrale +49 581 9079-0
Telefax +49 581 9079-1177
wsa-mlk-esk@wsv.bund.de 
www.wsa-mlk-esk.wsv.de

Bankverbindung
Bundeskasse 
Dienstort Kiel
IBAN: DE18 2000 0000 0020 
0010 66
BIG: MARKDEF 1200
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Im Rahmen der Meldepflicht sind folgende Angaben der Reihenfolge 
nach zu übermitteln:

1. Schiffsgattung, Schiffsname, Schiffsnummer und Nationalität (Flagge)
2. Position zur Zeit der Anmeldung
3. ETA (voraussichtliche Ankunft) für die nächste Schleusenanlage am 

Elbe-Seitenkanal
4. Telefonnummer
5. Tragfähigkeit, Länge, Breite und Abladetiefe
6. Ladungsmenge mit Stoffbezeichnung und UN-Nummer
7. Beladehafen und Entladehafen

Für die jeweilige Passage des Elbe-Seitenkanals werden nach der ersten 
Anmeldung an einer Schleusenanlage nur noch die Angaben zu Nr. 1 (nur 
der Schiffsname), Nr. 2 und Nr. 3 benötigt.

Die in Zusammenhang mit der Meldepflicht durch die Schleusenaufsicht 
gemäß §§ 1.19, 6.28 Nr. 18 und 6.29 Nr. 8 BinSchStrO getroffenen 
Anordnungen sind zu befolgen.

Bei Benutzung der durch die Schleusenaufsicht zugewiesenen Warteplätze 
sind die nach BinSchStrO bzw. ADN geforderten Abstände einzuhalten.

Sollten keine Warteplätze zur Verfügung stehen, werden 2-Kegelschiffe mit 
Vorrang geschleust.

Die Bekanntmachung Nr. 12/2016 des WSA Uelzen vom 10.05.2016 (Az.: 
3315SB3-312.4/0003R007) tritt mit der Veröffentlichung der 
Schifffahrtspolizeilichen Anordnung Nr. 25/2025 über ELWIS außer Kraft.

Uelzen, den 14.08.2025 
Im Auftrag

Behrens
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